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// Im Blickpunkth

Staatlich gest�tzte Banken nutzen eine Rechtsl�cke aus, um Managern der zweiten Reihe �ppige Gagen zu zahlen. Diese

wurden aus dem staatlichen Rettungsfonds Soffin ausgenommen. Nunmehr regt sich Widerstand aus den Teilen der Re-

gierungskoalition, nachdem am vergangenen Wochenende bekannt geworden ist, dass etwa 200 Banker wieder auf ein

Jahreseinkommen von mehr als 500 000 Euro gekommen sind. Das Gesetz �ber die aufsichtsrechtlichen Anforderungen

an die Verg�tungssysteme von Instituten und Versicherungsunternehmen ist am 27.7.2010 in Kraft getreten; die darauf

beruhenden beiden Verordnungen f�r Institute und Versicherungen liegen im Entwurf vor. Im Detail bleiben allerdings

so einige Gesichtspunkte kritisch zu w�rdigen. Die Erste Seite von L�w in diesem Heft beleuchtet die Ausgestaltung von

Verg�tungssystemen und die Prinzipien der sog. Sound Compensation Practices.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
vonDr.RobertK. Strecker,

RAbei Zirngibl Langwieser

Rechtsanw�lte Partnerschaft,

M�nchen

BEMauchvorbetriebsbedingter
K�ndigungerforderlich

Bisher haben sich die Gerichte immer mit

der Frage besch�ftigt, ob eine krankheitsbe-

dingte K�ndigung wegen der Nichtdurch-

f�hrung eines betrieblichen Eingliederungs-

managements (§ 84 Abs. 2 SGB IX) unwirk-

sam ist.

Das LAGBerlin-BrandenburghatnunmitUrteil

vom 4.1.2010 (10 Sa 2071/09) entschieden,

dass auch vor einer betriebsbedingten K�ndi-

gungdasbetrieblicheEingliederungsmanage-

ment durchzuf�hren ist, um etwaige Weiter-

besch�ftigungsm�glichkeiten beurteilen zu

k�nnen.DiePflicht nach§ 84Abs. 2 SGB IXexi-

stiere nicht nur im Vorfeld von personenbe-

dingten K�ndigungen, sondern immer dann,

wenn gesundheitliche Beeintr�chtigungen ei-

nes Arbeitnehmers die Weiterbesch�ftigung

imBetriebbeeinflussen (k�nnen).

Dementsprechend hat das LAG die betriebs-

bedingte K�ndigung eines gesundheitlich

beeintr�chtigten Arbeitnehmers f�r unwirk-

sam erkl�rt, da der Arbeitgeber nicht ausrei-

chend versucht habe, Wege zur Weiterbe-

sch�ftigung des Arbeitnehmers auf einem

anderen Arbeitsplatz zu finden. Die bloße

Einsch�tzung des Arbeitgebers, dass ein Ein-

gliederungsmanagement mit Blick auf den

Gesundheitszustand des Arbeitnehmers aus-

sichtslos sei, gen�ge als Vortrag nicht.

Arbeitgeber m�ssen also auch vor einer be-

triebsbedingten K�ndigung eines Arbeitneh-

mers, der innerhalb eines Jahres l�nger als

sechs Wochen arbeitsunf�hig ist, an die

Durchf�hrung eines betrieblichen Eingliede-

rungsmanagement denken oder zumindest

entsprechend den Vorgaben des BAG (Urteil

vom 12.7.2007 – 2 AZR 716/06) umfassend

und konkret darlegen k�nnen, dass auch ein

solches Verfahren nicht zu einer Weiterbe-

sch�ftigungsm�glichkeit gef�hrt h�tte.

Entscheidungen
BAG: Undifferenziertes Leistungsentgelt

nach § 18 TV�D

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

23.9.2010 – 6 AZR 338/09 – wie folgt: § 18 des

TV�D vom 13.9. 2005 regelt Rahmen und Grund-

s�tze des ab dem 1.1.2007 einzuf�hrenden Leis-

tungsentgelts. Die Durchf�hrung der Vorschrift

setzt im kommunalen Bereich den Abschluss ei-

ner Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung voraus.

War eine solche Vereinbarung nicht bis zum

31.7.2007 zustande gekommen, erhielten die Be-

sch�ftigten aufgrund der Regelung in Satz 6 der

Protokollerkl�rung Nr. 1 zu § 18 Abs. 4 TV�D

(VKA) mit dem Tabellenentgelt des Monats De-

zember 2007 ein undifferenziertes Leistungsent-

gelt f�r das Jahr 2007. Dieses betrug 12 % des

f�r den Monat September 2007 jeweils zustehen-

den Tabellenentgelts. Der Bezug des Entgelts im

September 2007 war dabei keine Anspruchsvo-

raussetzung f�r das undifferenzierte Leistungs-

entgelt. Vielmehr war das Tabellenentgelt des

Monats September 2007 lediglich die Bemes-

sungsgrundlage des Anspruchs.
(PM BAG vom 23.9.2010)

BAG: Berufserfahrung bei Stufenzuordnung

im TV-L

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

23.9.2010 – 6 AZR 180/09 – wie folgt: Der Tarif-

vertrag f�r den �ffentlichen Dienst der L�nder

vom 12.10.2006 (TV-L) sieht eine Verg�tung nach

Entgeltgruppen und innerhalb der Entgeltgrup-

pen nach f�nf bzw. sechs Stufen vor. § 16 TV-L

enth�lt eine differenzierte Regelung, inwieweit

Besch�ftigungszeiten, die in einem fr�heren Ar-

beitsverh�ltnis zur�ckgelegt worden sind, bei

der Stufenzuordnung Ber�cksichtigung finden.

Zeiten einschl�giger Berufserfahrung aus einem

vorherigen, nicht l�nger als sechs Monate zu-

r�ckliegenden Arbeitsverh�ltnis mit demselben

Arbeitgeber werden gem�ß § 16 Abs. 2 S. 2 TV-L

bei der Stufenzuordnung ber�cksichtigt. Ist die

einschl�gige Berufserfahrung bei einem anderen

Arbeitgeber erworben worden, erfolgt nach § 6

Abs. 2 S. 3 TV-L eine Einstufung in die Stufe 2

bzw. bei Einstellungen nach dem 31.1.2010 und

einer einschl�gigen Berufserfahrung von mindes-

tens drei Jahren in die Stufe 3. Auch bei Vorliegen

l�ngerer einschl�giger Berufserfahrung kann der

Arbeitgeber gem�ß § 16 Abs. 2 S. 4 TV-L diese

Zeiten nur dann ganz oder teilweise f�r die Stu-

fenzuordnung ber�cksichtigen und den Besch�f-

tigten einer h�heren Stufe als der Stufe 3 zuord-

nen, wenn die Einstellung zur Deckung des Per-

sonalbedarfs erfolgt ist und die fr�here T�tigkeit

f�r die vorgesehene T�tigkeit f�rderlich ist. Diese

unterschiedliche Ber�cksichtigung von Zeiten

der Berufserfahrung beim selben Arbeitgeber

und bei anderen Arbeitgebern verletzt nicht den

allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG.
(PM BAG vom 23.9.2010)

BAG: Befristetes Arbeitsverh�ltnis –

Sachgrund der Erprobung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom 2.6.2010

– 7 AZR 85/09 – wie folgt: Die Befristung eines

Arbeitsvertrags ist nicht nach § 14 Abs. 1 S. 2

Nr. 5 TzBfG gerechtfertigt, wenn die vereinbarte

Dauer der Erprobungszeit in keinem angemesse-

nen Verh�ltnis zu der in Aussicht genommenen

T�tigkeit steht. Im Allgemeinen reichen sechs

Monate Erprobungszeit aus. Einschl�gige Tarif-

vertr�ge k�nnen Anhaltspunkte geben, welche
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